
 

 

 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  

 
 Dezember 2022 

Besten Dank für das uns in diesem Jahr 2022 entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023! 
Von Dienstag 27.12.2022 bis einschließlich Freitag 30.12.2022 machen wir Weihnachtsferien. 
Im neuen Jahr sind wir ab Montag 02.01.2023 wieder für Sie da. 
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1. Geplante Änderungen durch das 

Jahressteuergesetz 
 
Für 2023 sind durch das Jahressteuerge-
setz 2022 erhebliche Änderungen geplant. 
Bei Redaktionsschluss lag die endgültige 
Fassung allerdings noch nicht vor. Inwie-
fern und wann Bundestag und Bundesrat 
noch zustimmen ist noch nicht abzusehen, 
es ist aber davon auszugehen, dass ab 
2023 mit vielen Änderungen zu rechnen ist. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Ände-
rungsentwürfe stichpunktartig aufgezeich-
net, bzgl. der Änderungen im Bewertungs-
recht und bei der Berücksichtigung von Al-
tersvorsorgeaufwendungen wird auf die 
Oktoberausgabe verwiesen: 

 
Gebäude-AfA § 7 Abs. 4 EStG: 
Steuerpflichtige hatten bisher die Möglich-
keit, ihr Gebäude mit einer kürzeren als der 
gesetzlich vorgegebenen Nutzungsdauer 
abzuschreiben, wenn ein begründeter Aus-
nahmefall vorlag und entsprechende Nach-
weise vorgelegt werden konnten. Von die-
ser Ausnahmeregelung soll ab 2023 kein 
Gebrauch mehr gemacht werden. Soweit 
die Absetzung für Abnutzung (AfA) für Ge-
bäude im Rahmen der Einkünfteermittlung 
für das Kalenderjahr 2022 oder das vor 
dem 1. Januar 2023 endende Wirtschafts-
jahr zulässigerweise mit einer geringeren 
Nutzungsdauer vorgenommen wurde, kann 
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die Absetzung für Abnutzung auch weiter-
hin nach der zu diesem Stichtag anerkann-
ten kürzeren Nutzungsdauer bemessen 
werden. 
 
Der reguläre lineare AfA-Satz soll für Ge-
bäude, die Wohnzwecken dienen, von 2 % 
auf 3 % angehoben werden. Damit verkürzt 
sich zwar die Abschreibungsdauer auf 33 
Jahre, die tatsächliche Nutzungsdauer wird 
aber weiterhin 50 Jahre betragen. Davon 
wären Wohngebäude betroffen, die nach 
dem 30.6.2023 fertiggestellt werden. 
 
Häusliches Arbeitszimmer: 
Beim Vorliegen eines häuslichen Arbeits-
zimmers und ohne einen anderen Arbeits-
platz konnten Steuerpflichtige bislang Auf-
wendungen bis zu 1.250 € abziehen. Das 
Finanzamt hat bei der Veranlagung grund-
sätzlich zu überprüfen, ob die Vorausset-
zungen in jedem Einzelfall vorliegen. Um 
diesen Aufwand zu vermindern, soll der 
Höchstbetrag von 1.250 € ab 2023 zu ei-
nem Pauschbetrag in selbiger Höhe umge-
wandelt werden, der den Steuerpflichtigen 
zu gewähren ist, sobald ihnen kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dadurch 
entfiele die oft aufwendige Ermittlung der 
jährlichen Aufwendungen. 
 
Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der Tätigkeit, kann weiterhin der volle Ab-
zug der Aufwendungen als Betriebsaus-
gabe oder Werbungskosten beantragt wer-
den. Es ist jedoch Voraussetzung, dass 
dem Steuerpflichtigen dauerhaft kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wird 
das häusliche Arbeitszimmer beispiels-
weise nur an manchen Wochentagen ge-
nutzt, weil an den übrigen Tagen ein ande-
rer Arbeitsplatz vorhanden ist, so kann 
höchstens der Pauschbetrag von 1.250 € 
geltend gemacht werden. 
 
Homeoffice-Pauschale: 
Aufgrund von Corona wurde die sog. 
Homeoffice-Pauschale eingeführt. Seit 
dem Jahr 2020 konnten Steuerpflichtige in 
ihrer Einkommensteuererklärung bis zu 
120 Tage pro Jahr im Homeoffice geltend 
machen. Für jeden Tag wurden 5 € steuer-

mindernd berücksichtigt, im Jahr also ma-
ximal 600 €. Nun wird die Regelung erwei-
tert und es sollen ab 2023 bis zu 200 Tage 
pro Jahr im Homeoffice steuermindernd an-
gegeben werden können, was zu einem 
Höchstbetrag von 1.000 € im Jahr führt. Der 
Betrag bleibt auch bei mehreren Arbeits-
verhältnissen gleich. Ein separates Arbeits-
zimmer ist dafür nicht erforderlich. 
 
Anpassung des Sparer-Pauschbetrags: 
Wer Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, 
ist bis zu einem Betrag von 801 € pro Jahr 
vom Einbehalt von Kapitalertragsteuer be-
freit. Bei zusammenveranlagten Ehegatten 
gilt der doppelte Betrag von 1.602 €. Der 
bisherige Betrag soll zum 1.1.2023 auf 
1.000 € bei Einzelveranlagung bzw. auf 
2.000 € bei Zusammenveranlagung ange-
hoben werden. 
 
Anpassung des Ausbildungsfreibe-
trags: 
Steuerpflichtige können für ein Kind, wel-
ches sich in einer Berufsausbildung befin-
det und dabei auswärtig untergebracht ist, 
einen steuermindernden Ausbildungsfrei-
betrag erhalten. Dieser könnte sich zum 
1.1.2023 von bisher 924 € auf 1.200 € er-
höhen. Voraussetzung für die Gewährung 
des Freibetrags ist außerdem, dass für das 
Kind noch ein Kindergeldanspruch besteht. 
 
Erhöhung der Arbeitslohngrenze: 
In Fällen, in denen die Pauschalbesteue-
rung angewendet wird, soll sich die Arbeits-
lohngrenze ab 2023 von 120 € auf 150 € je 
Arbeitstag erhöhen. Diese Änderung erfolgt 
als entsprechende Anpassung an die be-
reits durchgeführte Erhöhung des Mindest-
lohns zum 1.10.2022. 
 
Förderung von PV-Anlagen: 
Der Ausbau von PV-Anlagen soll in den 
nächsten Jahren weiter gefördert werden. 
Die Regierung hat sich dafür mehrere Maß-
nahmen überlegt. Zum einen soll eine Er-
tragsteuerbefreiung eingeführt werden, die 
für PV-Anlagen gilt, wenn diese eine Leis-
tung von max. 30 kW (Bruttonennleistung 
laut Marktstammdatenregister) bei Einfami-
lienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 
15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei 



 

 

übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden haben. Die Steuerbe-
freiung soll unabhängig von der späteren 
Verwendung des erzeugten Stroms gelten. 
 
Zum anderen soll ein sog. Nullsteuersatz 
für die Umsatzsteuer eingeführt werden, 
soweit es sich um eine Leistung an den Be-
treiber einer Anlage handelt und die Anlage 
auf oder in der Nähe von (Privat-)Wohnun-
gen und öffentlichen und anderen Gebäu-
den, die dem Gemeinwohl dienend genutzt 
werden, installiert wird. Der Betreiber wird 
bei der Anschaffung nicht mehr mit Um-
satzsteuer belastet und muss nicht mehr 
auf die Kleinunternehmerregelung verzich-
ten, um die Vorsteuer zurückzuerhalten. 
Dadurch wird Bürokratieaufwand vermie-
den. 
 
Außerdem sollen Lohnsteuerhilfevereine 
eine erweiterte Beratungsbefugnis bekom-
men und dürften damit auch Steuerpflich-
tige beraten, die eine PV-Anlage mit einer 
Leistung mit bis zu 30 kW installiert haben. 
 
 

2. Verlängerung der Frist der 
Grundsteuererklärungen 

 
Die Berechnung der Grundsteuer errechnet 
sich seit Jahren anhand veralteter Werte. 
Deswegen sollen ab 2025 neue Berech-
nungsgrundlagen gelten. Für diese werden 
aber die aktuellen Grundstückswerte benö-
tigt, sodass alle Grundstückseigentümer in 
Deutschland eine Grundsteuererklärung 
einreichen müssen. Die ursprünglich ange-
setzte Frist dazu lief vom 1.7. bis zum 
31.10.2022. Da es nicht gelingen wird, 
dass alle Erklärungen innerhalb der Frist 
eingehen, haben sich Bund und Länder 
kurz vor Ablauf der Frist geeinigt, dass die 
Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärun-
gen bundesweit einmalig bis zum 
31.1.2023 verlängert wird. 
 
 
 
 
 
 

3. Inflationsausgleichsgesetz 
 
Das Inflationsausgleichsgesetz soll die 
kalte Progression abbauen und damit be-
wirken, dass die Bürger mehr Geld zur Ver-
fügung haben. Zudem wären so deutlich 
mehr Bürger von der Abgabe einer Steuer-
erklärung befreit. Als Gesetzesvorhaben 
wurde der Entwurf im September vom Bun-
deskabinett verabschiedet.  
 
Der Gesetzesentwurf sieht folgende Ände-
rungen vor: 
 
· Der Grundfreibetrag soll zum 1.1.2023 

auf 10.632 € angehoben werden, zum 
1.1.2024 auf 10.932 €. 

 
· Die sog. Tarifeckwerte sollen verscho-

ben werden. Damit würde der Spitzen-
steuersatz in 2023 erst bei 61.972 € 
greifen, in 2024 erst bei 63.515 €. 

 
· Zur Unterstützung von Familien soll der 

steuerliche Kinderfreibetrag angehoben 
werden. Dieser soll von 2022 bis 2024 
jährlich steigen.  

 
· Das Kindergeld soll zum 1.1.2023 auf 

237 € monatlich für das erste, zweite 
und dritte Kind angehoben werden. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Familie 
Einkommensteuer zahlt oder nicht. 

 
· Wer Unterhaltszahlungen leistet, konnte 

diese bislang bis zu einem Höchstbetrag 
von 9.984 € steuerlich berücksichtigen 
lassen. Der Höchstbetrag soll rückwir-
kend schon für 2022 mit Hilfe eines dy-
namischen Verweises in Anlehnung an 
den Grundfreibetrag auf 10.347 € ange-
hoben werden. 

 
 

4. Inflationsausgleichsprämie 
 
Die sog. Inflationsausgleichsprämie ist Teil 
des dritten Entlastungspakets. Durch die 
Einführung haben Arbeitgeber seit dem 
26.10.2022 die Möglichkeit, ihren Arbeit-
nehmern zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn weitere Zahlungen bis zu 
einer Gesamthöhe von 3.000 € zukommen 



 

 

zu lassen. Dieser Betrag ist steuer- und so-
zialversicherungsfrei. Der Begünstigungs-
zeitraum läuft noch bis zum 31.12.2024. 
Dabei wird es den Arbeitgebern überlassen 
werden, zu entscheiden, ob und in welcher 
Höhe sie die Prämie zahlen, eine Zah-
lungsverpflichtung gibt es nicht. 
 
 

5. Familienheimfahrten bei Zuzah-
lung an den Arbeitgeber keine 
Werbungskosten 

 
Zu den ansatzfähigen Werbungskosten ge-
hören auch Aufwendungen, die dem Steu-
erpflichtigen wegen einer doppelten Haus-
haltsführung entstehen, vorausgesetzt, 
diese sind beruflich veranlasst. Der Steuer-
pflichtige kann dabei für jede Woche eine 
sog. Familienheimfahrt geltend machen für 
die Wege zwischen erster Tätigkeitsstätte 
und Ort des eigenen Hausstandes.  
 
Diese Regelung findet aber keine Anwen-
dung, wenn der Steuerpflichtige dafür ei-
nen ihm im Rahmen einer Einkunftsart 
überlassenen Pkw nutzt. In diesen Fällen 
wird grundsätzlich auf den Ansatz eines 
geldwerten Vorteils in Form eines Zu-
schlags für eine wöchentliche Heimfahrt 
verzichtet. Durch den zusätzlichen Ansatz 
von Werbungskosten für diese Fahrten 
würden die Steuerpflichtigen doppelt be-
günstigt werden, sodass ein Werbungskos-
tenabzug nicht genehmigt wird. 
 
Der BFH entschied nun, dass ein Wer-
bungskostenabzug auch dann nicht mög-
lich ist, wenn der Arbeitnehmer den über-
lassenen Pkw auch für private Zwecke nut-
zen darf und hierfür ein Nutzungsentgelt 
leisten oder individuelle Kosten in Zusam-
menhang mit dem Pkw tragen muss. Die 
von dem Arbeitnehmer getragenen Auf-
wendungen mindern dagegen jedoch den 
Vorteil aus der Überlassung des Dienstwa-
gens. 
 
 
 
 

6. Gewerbliche Einkünfte bei Sport-
lertätigkeit 

 
Ein Gewerbebetrieb liegt vor, wenn keine 
Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit o-
der aus Land- und Forstwirtschaft vorliegen 
und die private Vermögenssphäre über-
schritten wird. Es handelt sich zudem um 
eine selbstständig ausgeübte Tätigkeit, die 
mit Gewinnerzielungsabsicht unternom-
men wird und eine Beteiligung am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. 
Bei der Abgrenzung zu anderen Einkunfts-
arten kommt es auf das Gesamtbild der 
Verhältnisse an und ob mehrere Tätigkei-
ten nach der Verkehrsauffassung als ein-
heitliche Tätigkeit anzusehen sind.  
 
Basierend auf diesen Grundsätzen hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) eine Entscheidung 
über die Zugehörigkeit zu gewerblichen 
Einkünften bei Sportlertätigkeiten veröffent-
licht. Ein Steuerpflichtiger erzielte aus sei-
ner Sportlertätigkeit Einkünfte aus Gewer-
bebetrieb. Zusätzlich gab er in den Steuer-
erklärungen noch sonstige Einkünfte aus 
Zahlungen der Deutschen Sporthilfestif-
tung, Kaderförderung und anderen Prä-
mien an, denen er Werbungskosten gegen-
überstellte. Das Finanzamt qualifizierte 
diese Einnahmen zu gewerblichen Einkünf-
ten um. 
 
Dies erfolgte zu Recht, wie der BFH ent-
schied. Die Zahlungen der Deutschen 
Sporthilfestiftung stellen Einkünfte aus dem 
bereits vorliegenden Gewerbebetrieb als 
Sportler dar. Durch die Tätigkeit als Profi-
sportler liegt ein untrennbarer Zusammen-
hang zwischen den Einnahmen vor, sodass 
von einem einheitlichen Betrieb ausgegan-
gen werden muss. Die Zahlungen der 
Sportförderung stellen dabei Betriebsein-
nahmen dar, ein pauschalierter Ansatz von 
Betriebsausgaben für sportbedingte Auf-
wendungen in gleicher Höhe darf dabei 
nicht geltend gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Verjährung von Urlaubsanspruch 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wi-
derspricht auf Anfrage des Bundesarbeits-
gerichts der grundsätzlichen in Deutsch-
land vorhandenen Verjährungsfrist des Ur-
laubsanspruchs, wenn der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer nicht auf den drohenden Ver-
lust des Urlaubsanspruchs hingewiesen 
hat.  

Das Bundesarbeitsgericht will nun in den 
anhängigen Verfahren noch im Dezember 
darüber entscheiden. Wenn es der Ent-
scheidung des EuGH zustimmt, wäre dies 
eine gute Nachricht für die Arbeitnehmer. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 12.12.2022 

Sozialversicherungsbeiträge 28.12.2022  

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: September = 121,1; August = 118,8; Juli = 118,4; Juni = 117,4;  
Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7 
  
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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